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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Mombach am 
Donnerstag, 30.01.2025, 19:00 Uhr, 

Haus Haifa (Mombacher Zimmer), Zeystr. 5, 55120 Mainz 
 
 

Tagesordnung 
 
 

a) öffentlich 
 
 
Anträge 
 
1. Spiel- und Fitnessgeräte (SPD) 
 
2. Hinweisschild Fatzerbrünnchen (SPD) 
 
3. Infotafel Grünzug Pfarrer-Bechtolsheimer-Weg (GRÜNE) 
 
4. Einwohnerfragestunde 
 
 
Anfragen 
 
5. Bücherschränke in Mombach (SPD) 
 
6. Ganztagsangebot an Mombacher Grundschulen (GRÜNE) 
 
7. Prüfung Baumstandorte in der Suderstraße (GRÜNE) 
 
8. Feuerwerk an Silvester (CDU) 
 
9. Anfrage zur Umgestaltung der (Oberen) Kreuzstraße - Nachfrage (FDP) 
 
10. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 10.1. Umgestaltung der (Oberen) Kreuzstraße: Auswirkungen (FDP) 
 10.2. Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrende in der Turmstraße 

(GRÜNE) 
 10.3. Fehlende Querungsmöglichkeit der Hauptstraße Nähe Penny-Markt (SPD) 
 10.4. Straßenreinigung in Mombach (SPD) 
 
 
11. Sachstandsberichte 



 

 
12. Beschlussvorlagen 
 12.1. Bauleitplanverfahren "M 91/1.Ä" (Planstufe I) 
 
13. Mitteilungen und Verschiedenes 
 13.1. Mitteilung der Verwaltung 
 
14. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
15. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
16. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
 
 
Mainz, 22.01.2025 
 
gez. Christian Kanka 
Ortsvorsteher 



 

 

 
Antrag: Prüfung Möglichkeiten der Installation von Spiel- 

und Fitnessgeräten für ältere Kinder bzw. Jugendliche 
 

 

In Mombach gibt es bereits mehrere Spielplätze und Spielmöglichkeiten, die viel und häufig 

genutzt werden. Diese richten sich jedoch primär an jüngere Kinder. Ältere Kinder und 

Jugendliche, die andere Bedürfnisse an Spiel- und Freizeitgeräte haben, finden, abgesehen 

von Bolzplätzen, hingegen kaum Angebote, die ihren Interessen und ihrer motorischen 

Entwicklung gerecht werden. Dies führt häufig dazu, dass diese Altersgruppe auf öffentlichen 

Plätzen kaum altersgerechte Freizeitmöglichkeiten bzw. Bewegungsmöglichkeiten hat. 

Zudem gibt es viele Trendsportarten, etwa Calisthenics und Parkour, die die öffentlichen 

Flächen als Ort der Bewegung verstehen. 

In Mombach wohnen viele Familien mit geringem Einkommen, die besonders von 

kostenlosen und frei zugänglichen Freizeitangeboten profitieren würden .Daher ist es sinnvoll 

Outdoor-Fitness-Geräte für Jugendliche zu installieren. Diese könnten der allgemeinen 

Bevölkerung eine attraktive Möglichkeit bieten, ihre körperliche Fitness im Freien zu fördern. 

Mögliche Geräte könnten beispielsweise Balanceeinheiten, Trimmgeräte oder Kletter- und 

Hangelanlagen, 

 

Wir bitten die Verwaltung  

- zu prüfen an welchen Standorten innerhalb Mombachs geeignete Spielgeräte bzw. 

Fitnessgeräte für ältere Kinder (ab ca. 12 Jahren) bzw. Jugendliche aufgestellt 

werden können. Wir weisen darauf hin, in diesem Zusammenhang nicht nur 

Spielplätze, sondern jegliche Grünanlagen und Freiflächen in Erwägung zu ziehen.  

 

- Um Auskunft welche finanziellen Mittel aktuell im Haushalt für derartige Projekte 

genutzt werden können bzw. welche Förderprogramme hierfür gedacht sind.  

 

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.  

 
 

Mainz-Mombach, den 30.01.2024 

Katina Tiesler, Fraktionssprecherin  
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Antrag der SPD 

 

Hinweistafel Fatzerbrünnchen 

 

Das Fatzerbrünnchen auf dem Weg von Am Lemmchen zum Waldfriedhof ist 

mittlerweile optisch in einem akzeptablen Zustand; technische Verbesserung wurde 

uns bereits (mehrfach) zugesichert und erfolgen hoffentlich zeitnah. 

 

 

Die Verwaltung wird gebeten, 

 

um die Brunnenanlage für die Besucherinnen und Besucher stärker ins Bewusstsein 

zu rücken, ein erklärendes Schild, wie an anderen historischen Orten in der Stadt, zu 

erstellen. Unterstützung bei der Gestaltung des Textes und ggf. auch bei der 

Finanzierung kann gewiss durch einige Mombacher Vereine erfolgen. 

 

 

Weitere Begründung erfolgt mündlich. 

 

 
 

Mainz-Mombach, den 20.01.2025 

Katina Tiesler, Fraktionssprecherin  
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Ortsbeiratsfraktion Mainz-Mombach 
 
 

   

   

Vorlage-Nr.   /2025         TOP 
 

Antrag für die Sitzung des Ortsbeirats Mombach am 30.01.2025 
 
 
 

Infotafel Grünzug Pfarrer-Bechtolsheimer-Weg 

Grünzüge haben eine wichtige ökologische Funktion. 
Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten und tragen zur Biodiversität 
bei. Sie fungieren als grüne Korridore, die es Tieren ermöglichen, sich zu bewegen und zu 
vermehren. Grünzüge verbessern das Mikroklima indem sie CO2 binden und für eine 
natürliche Kühlung sorgen. 

Eine Infotafel kann dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Grünzügen zu 
schärfen und die Bürgerinnen und Bürger über die lokale Flora und Fauna zu informieren. 

Daher beantragen wir: 

Eine Infotafel, idealerweise in mehreren Sprachen, am Grünzug des 
Pfarrer-Bechtolsheimer-Weg aufzustellen, die über die Bedeutung dieses Grünzugs 
informiert. 

 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Mombach 
Ansgar Helm-Becker, Stefanie Gorges 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Seite 1 
Ortsbeiratsfraktion Mombach 
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Anfrage der SPD 

 

Bücherschränke in Mombach 
 
 

Die öffentlichen Bücherschränke erfreuen sich auch in Mombach großer Beliebtheit. 

Unklar ist uns, wie es damit weitergehen soll. 

 

 

Wir fragen daher die Verwaltung: 

 

1. Wird diese Aktion weiterhin unterstützt von der Stadt, den Stadtwerken oder 

anderen Institutionen? 

2. Wer ist Ansprechpartner für bauliche/technische Mängel und Reparaturen? 

Der Schrank am Beginn der Quellwiesstraße ist technisch in einem 

erbärmlichen Zustand (Türen defekt). 

3. Gibt es feste Betreuer:innen der Bücherschränke und wer benennt diese? 

4. Wann ist mit der Wiederaufstellung des Bücherschranks an der Kreuzkapelle 

zu rechnen? 

 

Mainz-Mombach, den 20.01.2025 

Katina Tiesler, Fraktionssprecherin  
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Ortsbeiratsfraktion Mainz-Mombach 
 
 

   

 

Vorlage-Nr.   /2025         TOP 
 

Anfrage für die Sitzung des Ortsbeirats Mombach am 30.01.2025 
 

Ganztagsangebot an Mombacher Grundschulen 

Laut einer kürzlich veröffentlichten Forsa-Umfrage unter Schulleiter*innen ist ein 
Ganztagsangebot an einem Drittel der Grundschulen zum Start des Schuljahres 2026/27 
nicht sichergestellt, da es an Fachpersonal, Räumen und finanziellen Mitteln fehlt. 

Ab diesem Zeitpunkt gilt ein Anspruch für zunächst alle Schüler*innen der 1.Klasse. 

Wir fragen die Verwaltung: 

1.Wie ist der Stand an den beiden Mombacher Grundschulen? 
2. Wird ab dem Schuljahr2026/27 nach Ansicht der Verwaltung eine Ganztagsbetreuung in 
beiden Schulen angeboten werden können? 

Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Mombach 
Ansgar Helm-Becker, Stefanie Gorges 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Seite 1 
Ortsbeiratsfraktion Mombach 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Ortsbeiratsfraktion Mainz-Mombach 
 
 

   

 

Vorlage-Nr.   /2025         TOP 
 

Anfrage für die Sitzung des Ortsbeirats Mombach am 30.01.2025 

 
Prüfung Baumstandorte in der Suderstraße 

Am 02.10.2024 wurde in der Sitzung des Ortsbeirats Mombach einstimmig ein Antrag, 
(Vorlage 1347/2024), beschlossen, der die Verwaltung dazu auffordert zu prüfen, ob es 
geeignete Standorte für Baumpflanzungen in der Suderstraße und in der Kreuzstraße gibt. 

2025 sind in der Suderstraße umfangreiche Straßenbauarbeiten geplant, um Fernwärme- 
und Stromleitungen zu verlegen. 

Wir fragen die Verwaltung: 

1. Werden im Zuge der Straßenbauarbeiten in der Suderstraße auch mögliche 
Baumstandorte geprüft? 

2. Was hat die Prüfung ergeben? 
3. Wie sieht die Umsetzung aus? 

 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Mombach 
Ansgar Helm-Becker, Stefanie Gorges 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Seite 1 
Ortsbeiratsfraktion Mombach 
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CDU-Fraktion im Ortsbeirat Mainz-Mombach          

                  
    
Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 30.01.2025 

 

  

Feuerwerk an Silvester 

   

Für den Jahreswechsel 2024/2025 hat die Stadt Mainz eine Kampagne erarbeitet, 

nach der im Gebiet rund um das Mainzer Tierheim, welches sich auf Mombacher 

Gemarkung befindet, nicht geböllert werden sollte. Für uns ergeben sich aktuell 

folgende Fragen:  

 

- Wie viele städtische Einsatzkräfte waren in der Silvesternacht rund um das 

Tierheim im Einsatz (bitte nach verschiedenen Organisationen aufgliedern)?  

- Zu welchen Ergebnissen kommt die Verwaltung nach der Auswertung des 

Einsatzes?  

- Betrachtet die Verwaltung die städtische Kampagne als Erfolg?  

- Was tut die Verwaltung, um diesen Prozess zu verstetigen?  

- Mitarbeiter des Tierheims berichteten, dass bereits in den Tagen vor und 

auch noch nach Silvester in dem Gebiet geböllert wurde. Hat die Verwaltung 

darüber Kenntnis?  

- Was plant die Verwaltung, zukünftig den Gebrauch von Feuerwerk in den 

Tagen vor und nach Silvester zu unterbinden?  

 

 

 

gez. Karin Lieber 

Sprecherin CDU- Ortsbeiratsfraktion Mainz-Mombach 

 

21.01.2025 
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Freie Demokraten 
im Ortsbeirat Mombach  

 
 

 
22.01.2025 

 
 
 

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 30. Januar 2025 

 
 
Anfrage zur Umgestaltung der (Oberen) Kreuzstraße - 
Nachfrage 
 
 
Im April 2024 haben wir die Anfrage 0848/2024 zur Umgestaltung der Oberen Kreuzstraße 
gestellt. Diese Anfrage ist auch nach acht Monaten noch unbeantwortet. 
 
Daher erbitten wir die Beantwortung dieser Fragen: 

• Warum dauert die Beantwortung so lange? 

• Wurden entsprechende Daten überhaupt erhoben? 

• Falls nicht, ist eine entsprechende Erhebung noch geplant? 
 
Für die Freien Demokraten im Ortsbeirat Mainz-Mombach, 
Michael Ziegler 
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Freie Demokraten 
im Ortsbeirat Mombach  

 
 

 
24.04.2024 

 
 
 

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 2. Mai 2024 

 
 
Umgestaltung der (Oberen) Kreuzstraße: Auswirkungen 
 
 
Im Frühjahr 2021 wurde die (Obere) Kreuzstraße mit dem Ziel den Radverkehr in diesem 
Bereich zu verbessern umgestaltet. Dabei wurden Parkflächen entlang der Straße entfernt und 
neue Radwege auf der Straße ausgewiesen. 
Nun, drei Jahre später, bitten wir die Verwaltung um eine Bewertung hinsichtlich der 
Auswirkungen dieser Umgestaltung. 
 
Konkret erbitten wir die Beantwortung der folgenden Fragen: 

• Wie haben sich die Zahlen der Verkehrsteilnehmer (motorisierter Verkehr, 
Radverkehr, Fußgänger) seit der Umgestaltung entwickelt? 

• Wie hat sich die Zahl der erfassten Parkverstöße im Bereich rund um die (Obere) 
Kreuzstraße in den letzten drei Jahren verglichen mit den Jahren zuvor entwickelt – 
etwa durch Fahrzeuge, die nun vermehrt in umliegenden Wohngebieten geparkt 
werden? 

• Gab es qualitativ oder quantitativ Effekte bei erfassten Unfallereignissen vor und 
nach der Umgestaltung? 

• Sind weitere Verbesserungen für den Radverkehr im Bereich der Kreuzstraße 
geplant? Wenn ja, welche Maßnahmen sind für wann geplant? 

 
 
Für die Freien Demokraten im Ortsbeirat Mainz-Mombach, 
Michael Ziegler 

Ö  10.1Ö  10.1



 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1345/2024 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-
Mombach betreffend Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrende in der Turmstraße 
(GRÜNE) 
 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung die Verkehrssicherheit für Radelnde in der Turm-
straße zu verbessern?  
 
Die Turmstraße ist fest in das Überwachungskonzept des Verkehrsüberwachungsamtes für den 
ruhenden Verkehr und auch für die Geschwindigkeitskontrollen integriert.  
 
Eine durchgängige Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit sowie eine Anpassung der Infra-
struktur ist aufgrund der vorliegenden Gegebenheiten leider nicht umsetzbar. In der Turmstra-
ße befinden sich keine sensiblen Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Pflegeheime oder Kran-
kenhäuser, die eine Reduzierung der Geschwindigkeit rechtfertigen würden. Darüber hinaus 
weist die Straße weder eine erhöhte KFZ-Belastung noch signifikante Unfallhäufungsstellen 
auf.  
 
Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist es in vielen Fällen nicht möglich, die zulässige Höchst-
geschwindigkeit zu reduzieren, da dies gegen die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 
verstoßen würde. Die Stadt Mainz setzt sich dennoch nachdrücklich dafür ein, dass die Geset-
zeslage auf Bundesebene geändert wird, damit die Kommunen perspektivisch einen größeren 
Handlungsspiel-raum bekommen. Siehe auch www.lebenswerte-staedte.de.  
 
 
2. Welche Maßnahmen sind kurzfristig umsetzbar? 
 
Um die Sicherheit der Rad fahrenden Kinder kurzfristig zu erhöhen, wenn diese nicht auf der 
Straße fahren wollen oder können, dürfen diese und ihre begleitende Aufsichtsperson die 
Gehwege benutzen und die Gehwegseite frei wählen. Kinder dürfen somit auf dem Gehweg in 
beide Richtungen fahren, auch entgegen der Fahrtrichtung des Straßenverkehrs. Dabei muss 
natürlich besondere Rücksicht auf Fußgänger:innen genommen werden. Diese Regel gilt für 
Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. 
 
Zusätzlich gibt es alternative Routen, die als Ausweichstrecke genutzt werden können, wie z.B. 
die Hauptstraße. 
 
 
Es wurde außerdem angeordnet, die Halterverbotszone an der Bushaltestelle „Turmstraße“ um 
18 m zu verlängern. Dadurch wird die gegenseitige Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer:innen 
und somit die Verkehrssicherheit weiter verbessert.  
 

Ö  10.2Ö  10.2

http://www.lebenswerte-staedte.de/


Es ist außerdem geplant, die Halterverbotszone an der Bushaltestelle „Turmstraße“ zu verlän-
gern. Dadurch wird die gegenseitige Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer und somit die Ver-
kehrssicherheit weiter verbessert.  
 
 
Mainz, 20.12.2024 
 
gez. Steinkrüger 
 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
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Ortsbeiratsfraktion Mombach 
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Ortsbeiratsfraktion Mombach 
 
 

 

Vorlage-Nr.   /2024         TOP 

 

Anfrage für die Sitzung des Ortsbeirats Mombach am 02.10.2024 

 

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrende in der Turmstraße 

In der Turmstraße zwischen Schützenweg und Suderstraße werden sehr viele Anhänger, 

Wohnmobile und LKWs abgestellt. Der Bürgersteig entlang des ehemaligen Panzerwerks ist 

so schmal, dass er nicht von radelnden Kindern benutzt werden kann. In diesem Abschnitt 

der Turmstraße ist Tempo 50 erlaubt. 

Diese Situation ist für radelnde Kinder und auch begleitende Eltern gefährlich. 

Wir fragen daher: 

1. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung die Verkehrssicherheit für Radelnde zu 

verbessern? 

2. Welche Maßnahmen sind kurzfristig umsetzbar? 

 
 
 
 
 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Ortsbeirat Mainz-Mombach 
Stefanie Gorges, Ansgar Helm-Becker 
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Anfrage der SPD 

 

Fehlende Querungsmöglichkeit der Hauptstraße Nähe Penny-Markt 
 
Laut einer ADAC Umfrage1 aus dem Jahr 2023 fühlt sich jeder zweite Fußgänger in Mainz 

unsicher. Zebrastreifen haben nachgewiesenermaßen eine hohe Akzeptanz und verbessern 

die Verkehrssicherheit. Sie bieten eine eindeutige, sehr fußverkehrsfreundliche 

Vorrangregelung um die Straße zu queren. Auf der viel befahrenen Hauptstraße besteht für 

Fußgänger ein erhöhter Bedarf an Straßenquerungen, um zum Beispiel zu Geschäften zu 

gelangen. Der neu errichtete Zebrastreifen an der Genobank erfreut sich hoher Beliebtheit, da 

zuvor ein sicheres queren der Hauptstraße an dieser Stelle nicht möglich war. Der nächste 

Zebrastreifen befindet sich ca. 500 Meter weiter an der Eintracht-Halle. Da aber auch auf Höhe 

der Dietzestraße/Penny-Markt ein erhöhter Bedarf an Straßenquerungen besteht, wünschen 

sich viele Bürgerinnen und Bürger dort einen weiteren Zebrastreifen. Dies wurde bereits in der 

Verkehrskommission gegenüber der Verwaltung mitgeteilt.   

 

Wir fragen die Verwaltung: 

 

1. Ist geplant im Bereich der Ein- und Ausfahrt des Penny-Geländes auf der Hauptstraße 

im Tempo 30 Bereich einen Zebrastreifen zu errichten?  

2. Wenn diesbezüglich keine Planungen bestehen, aus welchem Grund?  

3. Welche Rolle spielt der Bürgerwillen bei der Entscheidung der Verwaltung? 

4. Wenn Planungen zur Errichtung eines Zebrastreifens bestehen, wann ist die 

Umsetzung geplant? 

5. Was ergab die Verkehrszählung in diesem Bereich und warum fand diese in den 

Sommerferien statt, obwohl in der Verkehrskommission ausdrücklich darum gebeten 

wurde die Zählung außerhalb der Ferienzeit durchzuführen? 

 

Mainz-Mombach, den 23.09.2024 

Horst Böcher, Fraktionssprecher  

                                                
1 https://presse.adac.de/region.alclubs/mittelrhein/umfrage-fussgaengersicherheit.html 
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Antwort zur Anfrage Nr. 1698/2024 der SPD im Ortsbeirat Mainz-Mombach betreffend 
Straßenreinigung in Mombach (SPD) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Frage 1: 
Wie oft ist in diesem Jahr die Straßenreinigung in den Straßen „Am Schwermer“ und „Am Grei-
fen“ ausgefallen? 
 
Antwort: 
Bei der Straßenreinigungsgebühr handelt es sich um eine Jahresgebühr, folglich muss bei Ge-
bührenermäßigungen jedes Veranlagungsjahr für sich betrachtet werden. Dabei wird auch eine 
eventuell notwendige Gebührenermäßigung geprüft. 
 
Die genaue Anzahl der Ausfälle in den Straßen "Am Schwermer" und "Am Geifen" kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. 
 
Die abschließende Auswertung spezieller Straßen für das komplette Jahr 2024 kann erst am 
Anfang des kommenden Jahres erfolgen, damit das komplette vorangegangene Gebührenjahr 
betrachtet werden kann. 
 
Frage 2: 
Wie oft und in welchen Straßen in Mombach ist die Straßenreinigung in diesem Jahr ausgefal-
len? 
 
Antwort: 
Derzeit kann die vorgenannte Frage in dieser Form nicht differenziert beantwortet werden. Im 
Zuge der weiteren Implementierung der Branchensoftware ist auch eine derartige Auswer-
tungsmöglichkeit von der Stadtreinigung Mainz angedacht.  
 
Frage 3: 
Was sind die Gründe für den Ausfall der Straßenreinigung? 
 
Antwort: 
Die Gründe können wie folgt sein: Betriebsstörungen, Personalmangel, unvorhergesehene Er-
eignisse, Katastrophenschutz, Winterdienst 
 
Frage 4: 
Haben zahlungspflichtige Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Rückzahlung der Stra-
ßenreinigungsgebühren, wenn die Leistung nicht erfolgt ist? 
 
Antwort: 
Gemäß § 22 Abs. 1 und 4 der Straßenreinigungssatzung (StRS) führen Ausfälle der Straßenrei-
nigung von bis zu zehn Prozent der in dem Gebührenjahr satzungsgemäß vorgesehenen Reini-
gungen nicht zu einer Ermäßigung der Gebühr. 

Ö  10.4Ö  10.4



 
Eine Gebührenermäßigung kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn nach Art, Dauer 
und/oder Umfang erhebliche Reinigungsmängel festzustellen sind, sodass die Straße als Gan-
zes nicht mehr als gereinigt angesehen werden kann.  
 
Grundsätzlich werden von Seiten der Stadtreinigung Mainz die Reklamationen von Reinigungs-
leistungen des aktuellen Jahres am Anfang des kommenden Jahres auf eine Ermäßigung der 
Gebühr geprüft. 
Gegebenenfalls reduziert sich sodann die Straßenreinigungsgebühr um die über die 10 Pro-
zent hinausgehenden Reinigungsausfälle. 
 
 
Mainz, 19.12.2024 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
 



 

 

 

Anfrage der SPD 

 

Straßenreinigung in Mombach 
 
Bürgerinnen und Bürger, die Am Schwermer und Am Geifen wohnhaft sind, haben sich neulich 

beschwert, dass seit September die Straßenreinigung nur sehr unregelmäßig und sogar über 

eine längere Zeit gar nicht erfolgt ist. Verbunden mit den Straßenreinigungsgebühren fragen 

sich Bürgerinnen und Bürger für was diese Gebühren bezahlt werden, wenn eine Reinigung 

nicht oder unregelmäßig erfolgt.  

 

Wir fragen die Verwaltung: 

 

1. Wie oft ist in diesem Jahr die Straßenreinigung in den Straßen „Am Schwermer“ und 

„Am Geifen“ ausgefallen?  

2. Wie oft und in welchen Straßen in Mombach ist die Straßenreinigung in diesem Jahr 

ausgefallen?  

3. Was sind die Gründe für den Ausfall der Straßenreinigung?  

4. Haben zahlungspflichtige Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Rückzahlung 

der Straßenreinigungsgebühren, wenn die Leistung nicht erfolgt ist?   

 

Mainz-Mombach, den 12.11.2024 

Katina Tiesler, Fraktionssprecherin  

Ö  10.4Ö  10.4



Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

1803/2024 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

61/61 26 Mo 1. Ä 91 18.12.2024  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 14.01.2025 
 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Mombach Anhörung 30.01.2025 Ö 

Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 27.03.2025 Ö 

Stadtrat Entscheidung 09.04.2025 Ö 

 
Betreff: 
Bauleitplanverfahren "M 91/1.Ä" (Planstufe I) 
 
Bebauungsplan "Freizeitbereich an der Oberen Kreuzstraße – 1. Änderung (M 91/ 1.Ä)" 
(Aufstellungsbeschluss/Planstufe I) 
 
hier:  
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB  
- Durchführung des Bauleitplanverfahrens im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
- Vorlage in Planstufe I 
- Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
- Verzicht auf die frühzeitige Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB gemäß 
   § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 06.01.2025 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
Mainz, 14.01.2025 
gez. 
 
 
Nino Haase 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Ö  12.1Ö  12.1
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Der Stadtvorstand, der Ortsbeirat Mainz-Mombach, der Bau- und Sanierungsausschuss empfeh-
len, der Stadtrat beschließt zu dem o.g. Bauleitplanentwurf: 
 
1. den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB, 
2. das Bebauungsplanverfahren "M 91/1.Ä" im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 

durchzuführen, 
3. die Vorlage in Planstufe I, 
4. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Aushangverfahren, 
5. auf die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB zu verzichten. 
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Sachverhalt 
1. Anlass und Sachverhalt 

 
 Bei dem gegenständlichen Plangebiet im Stadtteil Mainz-Mombach handelt es sich um einen als öf-

fentliche Stellplatzfläche genutzten Bereich. In der Nachbarschaft des Areals befinden sich das Natur-
schutzgebiet "Mainzer Sand", Wohnbebauungen sowie Sportanlangen. 

  
 In dem östlich an das Plangebiet angrenzenden Bereich sind Veränderungen im Bereich der beste-

henden Sporthalle in Planung. Die im Geltungsbereich des "M 91/1.Ä" vorhandenen Stellplätze, 
können für die bauordnungsrechtliche Anrechnung zukünftiger Bauvorhaben im Bereich der umlie-
genden Sport- und Freizeitanlagen aufgrund der Widmung als "öffentliche Verkehrsflächen" nicht 
herangezogen werden. Die Stellplätze sind bereits innerhalb des "M 91" als Ausweichparkplätze für 
Besucher:innen des östlich des Plangebietes gelegenen Hallen- und Freibades sowie der bestehenden 
Sporthalle angedacht. Anstelle der Schaffung neuer Stellplatzflächen, ist es insbesondere auch aus 
ökologischer Betrachtung sinnvoll, vorhandene Flächen zu nutzen. 

 
Um mehr Flexibilität bei der Nutzung der vorhandenen Stellplatzfläche zu ermöglichen und flächen-
sparend mit den vorhandenen Stellplatzanlagen umzugehen, ist eine Änderung des rechtskräftigen 
Bebauungsplans "M 91" (rechtskräftig seit 07.01.1991) erforderlich. Dieser setzt bislang öffentliche 
Stellplatzflächen fest. Eine Zuordnung zu Bauvorhaben ist auf dieser Grundlage nicht möglich. 
 
Projekt "Großsporthalle in Mainz-Mombach" 
 
Ein Bauvorhaben, für dessen Umsetzung die bauordnungsrechtliche Anrechnung von Stellplätzen 
von Relevanz ist, stellt das Projekt "Bau einer Großsporthalle in Mainz-Mombach" dar. Dieses soll 
aufgrund der teilweise vor dem Abschluss stehenden Vorarbeiten und trotz der momentanen Haus-
haltslage weiterbetrieben werden, sodass bei Vorliegen der finanziellen Voraussetzungen umgehend 
mit der Umsetzung gestartet werden könnte. Insbesondere sind folgende Vorarbeiten im Gange bzw. 
fertiggestellt: 
 
• Die Funktionalbeschreibung wurde fertiggestellt. 
• Die Abrissplanung wird z. Zt. erstellt. 
• Die Bauvoranfrage ist fertiggestellt und wird eingereicht. 
• Die Umlegung der im Baubereich befindlichen Wasserleitung ist beauftragt. 
• Die Fernwärme wird für den Schwimmbadbetrieb entsprechend separiert. 
 
Für diese Vorarbeiten ist die Finanzierung gesichert. Gleichzeitig prüft die mit dem Projekt beauftrag-
te PD intensiv, welche Fördermöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene für den Bau der Groß-
sporthalle in Frage kommen könnten (KFN für Neubautenn, SJK-Programm und Innovatives Bau-
en). Auch soll nochmals gezielt mit dem Land Kontakt aufgenommen werden um hier die Bedeutung 
des Projekts für Mainz und den Mainzer Sport darzulegen und die Bereitschaft für eine Förderung zu 
sensibilisieren. Die Mittel zur Finanzierung der Umsetzung des Projekts sollen in den Haushaltsplan 
2026 eingestellt werden. 
 

 
2. Ziel der Planung 
  

Im Rahmen des nun einzuleitenden Änderungsverfahrens soll der bestehende Bebauungsplan "M 91" 
hinsichtlich der Festsetzung "Öffentliche Parkplätze" angepasst werden. Ziel des Bebauungsplanes 
"M 91/1.Ä" ist es, die innerhalb des "M 91" als öffentlich festgesetzte Stellplatzfläche zukünftig als 
private Stellplatzfläche auszuweisen, sodass diese Parkplätze sodann zukünftigen Bauvorhaben zuge-
ordnet werden können. 
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3.  Räumlicher Geltungsbereich  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Gemarkung Mainz-Mombach in der 
Flur 8 und wird begrenzt: 

 

 im Norden durch den südlichen Rand des von der "Oberen Kreuzstraße" Richtung Westen auf 
die Stellplatzfläche führenden Weges auf der Parzelle 141/56, 

 im Osten durch die westliche Grenze der vorhandenen privaten Garagen sowie den östlichen 
Rand der Stellplatzfläche auf der Parzelle 141/56, 

 im Süden durch den nördlichen Rand des Fußweges des Flurstückes 141/56, 

 im Westen durch den östlichen Rand der auf der Stellplatzfläche gelegenen westlichen Baumreihe 
auf der Parzelle 141/56. 

 

 
4. Flächennutzungsplan 
 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Mainz stellt den betreffenden Bereich des "M 91/1.Ä" als 
Fläche für Sport- und Spielanlagen mit den Zweckbestimmungen "Tennisplatz" und "Sport-
anlagen" dar. Die geplante Änderung des Bebauungsplanes "M 91" widerspricht den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes nicht. 
 
Der Bebauungsplan "M 91/1.Ä" ist somit aus dem Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt 
Mainz entwickelt, eine Änderung ist nicht erforderlich. 

 
 

5. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind diesbezüglich noch keine Aussagen möglich. Es ist abzuwarten, welche 
Anregungen zu geschlechtsspezifischen Folgen im Rahmen der Behördenbeteiligung vorgetragen 
werden. 
 
 

6.  Kosten 
 

Die im Zuge des Bauleitplanverfahrens entstehenden Kosten sind aktuell noch nicht zu beziffern und 
werden im Rahmen des weiteren Verfahrens durch die städtischen Fachämter ermittelt. 

 
 

7. Weiteres Verfahren 
 

Nach dem erfolgten Beschluss in Planstufe I soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Aushangverfahren durchgeführt werden. Hieran schließt sich die 
Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
an. 
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Anlagen:  

- Bebauungsplanentwurf "M 91/1.Ä" 
- Begründung 
- Vermerk Ämterkoordinierung 

 

 
 
Finanzierung 
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Bebauungsplan "Freizeitbereich an der Oberen 
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Begründung  
zum Bebauungsplan "Freizeitbereich an der Oberen Kreuzstraße – 1. Änderung 
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1. Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Gemarkung Mainz-Mom-
bach in der Flur 8 und wird begrenzt: 
 

 im Norden durch den südlichen Rand des von der "Oberen Kreuzstraße" Richtung 
Westen auf die Stellplatzfläche führenden Weges auf der Parzelle 141/56, 

 im Osten durch die westliche Grenze der vorhandenen privaten Garagen sowie den 
östlichen Rand der Stellplatzfläche auf der Parzelle 141/56, 

 im Süden durch den nördlichen Rand des Fußweges des Flurstückes 141/56, 

 im Westen durch den östlichen Rand der auf der Stellplatzfläche gelegenen westli-
chen Baumreihe auf der Parzelle 141/56. 

 
 

2. Erfordernis der Planung und Planungsziel 
 
Bei dem gegenständlichen Plangebiet im Stadtteil Mainz-Mombach handelt es sich um ei-
nen als öffentliche Stellplatzfläche genutzten Bereich. In der Nachbarschaft des Areals be-
finden sich das Naturschutzgebiet "Mainzer Sand", Wohnbebauungen sowie Sportanlan-
gen. 
  
In dem östlich an das Plangebiet angrenzenden Bereich sind Veränderungen im Bereich 
der bestehenden Sporthalle in Planung. Die im Geltungsbereich des "M 91/1.Ä" vorhan-
denen Stellplätze, können für die bauordnungsrechtliche Anrechnung zukünftiger Bauvor-
haben im Bereich der umliegenden Sport- und Freizeitanlagen aufgrund der Widmung als 
"öffentliche Verkehrsflächen" nicht herangezogen werden. Die Stellplätze sind bereits in-
nerhalb des "M 91" als Ausweichparkplätze für Besucher:innen des östlich des Plangebietes 
gelegenen Hallen- und Freibades sowie der bestehenden Sporthalle angedacht. Anstelle der 
Schaffung neuer Stellplatzflächen, ist es insbesondere auch aus ökologischer Betrachtung 
sinnvoll, vorhandene Flächen zu nutzen. 
 
Um mehr Flexibilität bei der Nutzung der vorhandenen Stellplatzfläche zu ermöglichen 
und flächensparend mit den vorhandenen Stellplatzanlagen umzugehen, ist eine Änderung 
des rechtskräftigen Bebauungsplans "M 91" (rechtskräftig seit 07.01.1991) erforderlich. 
Dieser setzt bislang öffentliche Stellplatzflächen fest. Eine Zuordnung zu Bauvorhaben ist 
auf dieser Grundlage nicht möglich. 
 
Im Rahmen des nun einzuleitenden Änderungsverfahrens soll der bestehende Bebauungs-
plan "M 91" hinsichtlich der Festsetzung "Öffentliche Parkplätze" angepasst werden. Ziel 
des Bebauungsplanes "M 91/1.Ä" ist es, die innerhalb des "M 91" als öffentlich festgesetzte 
Stellplatzfläche zukünftig als private Stellplatzfläche auszuweisen, sodass diese Parkplätze 
sodann zukünftigen Bauvorhaben zugeordnet werden können. 
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3. Vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB 
 
Da die Grundzüge der Planung durch die Änderung nicht betroffen sind und auch alle 
weiteren Anwendungsvoraussetzungen des § 13 BauGB erfüllt sind, soll der Bebauungs-
plan "M 91/1.Ä" im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB aufgestellt werden. 
 
Im Zuge des vereinfachten Verfahrens wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB ab-
gesehen. Unabhängig davon werden auch im vereinfachten Verfahren die Belange des Um-
weltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt. 

 
4. Darstellungen im Flächennutzungsplan 

 

 
Abbildung: Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Mainz vom 24.05.2000 - redaktionelle Fortschreibung, 
Stand: 2010  

 
Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Mainz vom 24.05.2000 stellt den betreffenden 
Bereich des "M 91/1.Ä" als Fläche für Sport- und Spielanlagen mit den Zweckbestimmun-
gen "Tennisplatz" und "Sportanlagen" dar. Die geplante Änderung des Bebauungsplanes 
"M 91" widerspricht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht. Eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich. 
 

 
5. Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 
5.1 Verkehrsflächen 

 
Der rechtskräftige Bebauungsplan "M 91" setzt für den Geltungsbereich des "M 91/1.Ä" 
"Öffentliche Parkplätze" fest. Um mehr Flexibilität bei der Nutzung der vorhandenen Stell-
platzflächen zu ermöglichen und flächensparend mit den vorhandenen Stellplatzanlagen 
umzugehen, wird diese Festsetzung angepasst. 
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Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes "M 91/1.Ä" wird als private Verkehrs-
fläche mit der Zweckbestimmung "Private Stellplätze" ausgewiesen, sodass diese Parkplätze 
zukünftigen neuen öffentlichen Bauvorhaben zugeordnet werden können. 
 

 
6. Familienfreundlichkeitsprüfung 

 
Dieser Punkt wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 
 
7. Statistik 

 
Plangebietsgröße       5.518,47 m2  100,0 % 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung  5.518,47 m2  100,0 % 

            "Private Stellplätze" 
 
 
8. Kosten 

 
Die im Zuge des Bauleitplanverfahrens entstehenden Kosten sind aktuell noch nicht zu 
beziffern und werden im Rahmen des weiteren Verfahrens durch die städtischen Fachämter 
ermittelt. 

 
 
 
 
Mainz,  
 
 
 
 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
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ozUV̂ZiVjSgZ]]\WikbZ\lSUmZTUS\VnoUSadSaXgSUSahTVpgSUSVqUS]diXUZrSVeVstVu\̂SU]\WVvcVwsxstuynV
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JGR}R[FES~EOeJERO�ÎUE[GS~[̂EmH_WÔSRZFH]̂EGHeZFGRVJSRZFH_RJfMJERSEO[HTREHqOfERIEHULOOHLMZFHdERĤEGH
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qMVIGMÔĤEGHVEFSEÔEGĤEOU_LSeZFMJfGEZFJSRZFEGH̀ESLOIEHeEFEOHcRGHEROEHyERSOLF_EHLOĤEGH
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|ZXÙmcVrS�SU

��������������������������������������������������������
��������������
�� �¡�¢�£¤¥
¦§̈ ©��ªª«©¬¬����®̄°�£¤¥±�

§��£¤��²²�¤�³«��́�²²�µ�¶·̧ ¹©�º»�¼���½��¡¡ ¡�¡¡����¾¿½��Àµ�³�£Áª̄·£��
¢̧ ¨̧º»� ÂÃ§µ�Ä�ÅÆ®£Ç��̄¶º©�º»¾¡���¡¡¡¡¡¡¡�¿ ¾

È�ª�£�́�·�É��
®̧ª�£�Æ¤Ç²��£ªÆ¤Ç

³ª��Ê�¤��£¤£ÇÆ¤Ç�Æ¤±�
Â£¤ª��±£�¤²ª

Ë���¡�¼ �½ �¬� ��̄�½��½¾
Ì�Í�¡�¼ �½ �¬� ��̄�½À�¡ 

RXZdXUS̀]̀W[]W ÎÏkÐÑkÎÐÎÏVÒÓÔÏÎÔÕÐÖÖÖÖÖVvS̀XSUWSaS̀XSXV_g]Vl]WSàcZV|Z[hSU×flv×Økkk
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l[WVÐÜÔÐÐVÞybsV̀]VØZ̀]ĵVß̀XZdSaaSVpSiz[dSVl̂VRmTw]igU]eZZaÝ
pSeS]dSXV_g]Ô l]WSàcZV|Z[hSU
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SXbj}VcaXVWS_Ug̀ S̀eXSUV�oeSaX[]WVa]V_S]VdttS]XeabTS]VwZ]ZeV]ZbTWS_ZbTXV~SU_S]jVfaSVcZ�acZeSV
�a]eSaXoSWUS]n[]WV~aU_VacV~SaXSUS]V�SUtZTUS]V]gbTVtS̀XWSeSWXjV�]V�S_ScVYZeeVàXVSa]V
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